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Medienmitteilung 
 

der Baukommission des Grossen Stadtrates 
 

Die Baukommission des Grossen Stadtrates hat an ihrer Sitzung vom 27. April 2023 den Bericht 

und Antrag (B+A) 8/2023 «Schwammstadt: Sonderkredit für zusätzliche Stellenprozente bei der 

Dienstabteilung Tiefbauamt, Bereich Stadtgrün» behandelt. Sie hat den Sonderkredit von 1,8 Mio. 

Franken für die zusätzlichen 150 Stellenprozente einstimmig bewilligt. 

 

Mit der Umsetzung des Schwammstadtprinzips in der Stadt Luzern sollen unter anderem eine Verbesse-

rung des Klimas, eine Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität, verbesserte Bedingungen für Flora 

und Fauna, eine Entlastung der Abwasseranlagen sowie eine Minderung des Wasserverbrauchs erzielt 

werden. 

Mithin sollen damit, ergänzend zum Klimaschutz, die klimabedingten Risiken minimiert und die Voraus-

setzungen geschaffen werden, dass sich Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft möglichst gut an die Fol-

gen der Klimakrise anpassen können. 

 

Alle Fraktionen waren sich darin einig, dass die Umsetzung des Schwammstadtprinzips für die Stadt  

Luzern grosses Potential aufweist und geeignete Massnahmen rasch angegangen und umgesetzt wer-

den müssen. Die dafür notwendigen personellen Ressourcen waren ebenso unbestritten. 

Diskutiert wurde darüber, ob die Stellen nur befristet bewilligt werden sollen. Die Befürworter einer Befris-

tung argumentierten, dass der langfristige Bedarf der Fachstelle nicht vorhersehbar sei und dass ver-

schiedene Aufgaben wie zum Beispiel die Erarbeitung und Einführung der Prozesse und Normen, der 

Aufbau und die Entwicklung von Datengrundlagen und Instrumenten oder der weitere Aufbau von Fach-

wissen mit der Zeit nicht mehr und in viel geringerem Ausmass notwendig seien. Die Gegner einer Befris-

tung argumentierten demgegenüber, dass der Stellenwert des Themas weiter zunehmen wird und das 

Projekt nicht nach wenigen Jahren abgeschlossen sei. Zudem sei es schwieriger, befristete Stellen zu 

besetzen. Ein Antrag, die Stellen auf fünf Jahre zu befristen und den Sonderkredit auf 0,9 Mio. Franken 

zu reduzieren, wurde schliesslich mit knapper Mehrheit abgelehnt. 

 

Der B+A 8/2023 wird voraussichtlich an der Ratssitzung vom 25. Mai. 2023 behandelt. 
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